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Mit Urteil vom 15. Juli 2020 (Az. BVerwG 6 C 25.19) hat das deutsche
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) den jahrelangen Streit um den
Lizenzwechsel des deutschen TV-Senders SAT.1 mit einer Abweisung der Klage
zweier deutscher Regulierungsbehörden gegen eine andere deutsche
Regulierungsbehörde als unzulässig beendet. Die Begründung: Eine
Landesmedienanstalt könne sich nicht auf eine wehrfähige Rechtsposition
berufen, um die Aufhebung einer Zulassung zu erreichen, die eine andere
Landesmedienanstalt einem privaten Rundfunkveranstalter für ein bundesweit
verbreitetes Fernsehprogramm erteilt habe. Die Erteilung der Zulassung an Sat.1
ist damit rechtmäßig. 

Die Aufsicht über den privaten Rundfunk liegt in Deutschland in Abhängigkeit vom
Adressaten des Zulassungsantrags bei einer der 14 deutschen Medienanstalten
als Regulierungsbehörden der Bundesländer. 2008 wurde die Zulassung zur
Ausstrahlung des bundesweiten Fernsehprogramms „SAT.1“ von der
Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) erteilt. Im
Hauptprogramm von SAT.1 werden zudem werktäglich
Regionalfensterprogramme für die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen gesendet,
wie es nach Maßgabe des deutschen Rundfunkstaatsvertrags verpflichtend
vorgesehen ist. Hierfür wurde von der LMK und der Hessischen Landesanstalt für
privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) ebenfalls eine Zulassung an
einen Regionalfensterveranstalter erteilt. 2012 beantragte der Sender SAT.1
während der Laufzeit der Zulassung durch die LMK erneut eine Zulassung zur
bundesweiten Veranstaltung des Fernsehvollprogramms SAT.1 gegenüber der
Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH), die nach einem
entsprechenden Beschluss der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) –
dem zentralen Organ des Zusammenschlusses der 14 deutschen
Regulierungsbehörden, das sich mit der Zulassung und Kontrolle für bundesweite
private Rundfunkveranstalter befasst – erteilt wurde. Diese ist aber insoweit
eingeschränkt, als Regionalfensterprogramme bestehen oder organisiert werden.
Hiergegen hatten die LMK und die LPR Hessen gegenüber der MA HSH geklagt,
waren jedoch vor dem zuständigen Verwaltungsgericht und dem zuständigen
Oberverwaltungsgericht (IRIS 2019-2:1/5) erfolglos geblieben. Das BVerwG als
höchste verwaltungsgerichtliche Instanz wies die Klage nun endgültig als
unzulässig zurück. 
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Die LMK und die LPR Hessen könnten sich bereits nicht auf eine wehrfähige
Rechtsposition berufen, die im Rahmen der Klagebefugnis (§42 Abs. 2 der
Verwaltungsgerichtsordnung) nach deutschem Recht für die Zulässigkeit einer
Klage erforderlich ist. Weder ergebe sich eine solche aus dem Grundrecht der
Rundfunkfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz) noch aus einer
Letztverantwortung für die Rechtmäßigkeit der in ihrem Sendegebiet
ausgestrahlten Rundfunkprogramme. Seit Inkrafttreten des reformierten
Rundfunkstaatsvertrages 2008 treffe allein die ZAK die abschließenden
Entscheidungen im Zusammenhang mit der Zulassung privater bundesweiter
Rundfunkveranstalter, sodass sich die Aufgabe der zuständigen
Landesmedienanstalt darauf beschränke, die Beschlüsse der ZAK zu vollziehen.
Die Verlagerung der Letztverantwortung auf die ZAK begegne dabei auch keinen
Bedenken vor dem Hintergrund der Rundfunkfreiheit, da den Entscheidungen der
ZAK das Mehrheitsprinzip zugrundliege, sie weisungsfrei agiere und der
Verschwiegenheitspflicht unterliege. Dass hierdurch die pluralistisch
zusammengesetzten Beschlussgremien der Landesmedienanstalten einen
erheblichen Bedeutungsverlust erfahren, sei mit dem Grundgesetz vereinbar, da
die staatsferne Ausgestaltung der ZAK und der eingeschränkte
Entscheidungsspielraum den Grundrechten ausreichend Rechnung trügen. Dass
der LMK und der LPR Hessen weiter die Aufsicht über die Regionalfenster obliege,
spiele für die Bewertung keine Rolle. 

Pressemitteilung Nr. 44/2020 des BVerwG.

https://www.bverwg.de/pm/2020/44
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